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Alle Verbraucher haben in den vergangenen 
Monaten einen beängstigend starken Anstieg 
der Energiepreise in Deutschland zur Kennt-
nis nehmen müssen. Hiervon betroffen sind 
nicht nur die Benzinpreise an der Tankstelle, 
welche im Besonderen den Autofahrern sowie 
Berufspendlern sehr zu schaffen machen, son-
dern auch die Preise für Heizgas sowie Heizöl. 
Diese Preisentwicklung hat natürlich auch gra-
vierende Auswirkungen auf bestehende Miet-
vertragsverhältnisse, sodass aktuell unzählige 
Mieter mit Sorge der nächsten Nebenkosten-
abrechnung entgegensehen. 

Die Mieter der Oschatzer Wohnstätten GmbH 
haben ihre Abrechnung für das vergangene 
Abrechnungsjahr zum überwiegenden Teil 
bereits erhalten. Trotz der stark gestiegenen 
Preise konnten sich viele Mieter über ein Gut-
haben oder wenigstens keine zu hohen Nach-
zahlungen freuen. Dies resultiert vor allem aus 
einem sehr günstig vereinbarten Gaspreis von  
23,00 EUR pro MWh, welcher im Corona-Kri-
senjahr 2020 mit einem Gasversorger für drei 
Jahre vertraglich fest vereinbart wurde. Wir 
erinnern uns: In 2020 lagen die Energiepreise 
aufgrund der neuen und unbekannten globa-
len Lage auf einem Rekordtief. Dies ermög-
lichte uns diese sehr guten Konditionen. Trotz 
aller Befürchtungen wurde der Vertrag auch 
im vergangenen Jahr nicht durch den Versor-
ger gekündigt und die Preise blieben stabil. 
Neben den besonders günstigen Konditionen 
machten sich bei der Abrechnung auch die 
Verrechnung des Dezemberabschlages für 
2022 sowie ein geringerer Gasverbrauch von 
insgesamt ca. 30 % über unseren gesamten 
Bestand hinweg positiv bemerkbar.

Wie viele Vermieter mussten wir bereits im 
letzten Jahr auf Grund der angekündigten 
Gasumlage die Heizkostenvorauszahlungen 
anpassen. Erhoben wurde sie dann schlus-
sendlich nicht. Da zu diesem Zeitpunkt je-
doch nicht klar war, welche weiteren oder 
alternativen Regelungen der Gesetzgeber 
erlässt, wurden die erhöhten Vorauszah-
lungen beibehalten und führen mit den 
vorgenannten Sachverhalten zu den 
jetzt ausgewiesenen Guthaben. Lei-
der läuft der aktuelle Energieversor-
gungsvertrag zum Ende des Jahres 
aus, was einen neuen Vertragsab-
schluss nötig macht. Aufgrund 

der aktuellen Lage sowie der energiepoliti-
schen Entscheidungen der Bundesregierung 
können die bisher bestehenden Gaspreise 
nicht gehalten werden und werden sich spür-
bar erhöhen. Bereits seit Monaten beobachten 
wir den Gasmarkt, um die günstigsten Kondi-
tionen für unsere Mieter und den besten Zeit-
punkt für den Abschluss zu finden. Zwar sind 
die Preise seit Anfang 2023 etwas gesunken, 
stehen allerdings in keinem Vergleich zu den 
Gaspreisen aus dem Jahr 2020. Trotz aller 
Bemühungen wird der neue Vertrag aller Vo-
raussicht nach eine gravierende Preissteige-
rung zur Folge haben, da der aktuelle Preis pro 
MWh derzeit bei ca. 70 - 80 EUR liegt. 

Eine frühzeitige Erhöhung der Vorauszahlung 
ist deshalb notwendig, da es ansonsten spä-
testens mit der Abrechnung 2024 neben einer 
schmerzhaft hohen Nachzahlung auch gleich-
zeitig zu einer weiteren Erhöhung der Betriebs-
kostenvorauszahlung kommt und Mieter dann 
gleich doppelt belastet werden. Um Ihnen die-
ses Szenario zu ersparen, haben wir die Vor-
auszahlungen entsprechend angepasst, auch 
wenn in der letzten Abrechnung ein Guthaben 
ausgezahlt wurde. Die Höhe der neuen Ab-
schläge wurde mit der letzten Nebenkostenab-
rechnung bereits schriftlich mitgeteilt. 

Wenn Sie als Mieter von vornherein absehen 
können, dass Ihnen die Zahlung der erhöhten 
Betriebskosten nicht möglich ist, dann zögern 
Sie bitte nicht, auf uns zuzukommen. Unsere 
Mitarbeiter stehen Ihnen zur Seite und versu-
chen, gemeinsam mit Ihnen eine Lösung zu 
finden. Beispielsweise ist es möglich, Wohn-
geld in Anspruch zu nehmen. Entsprechende 
Informationen finden Sie auf unserer Website 

unter www.oschatz-wohnen.de oder beim 
Landratsamt Nordsachsen. 
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das erste halbe Jahr verging wie im Flug 
und auch in unserem Unternehmen ist ei-
niges passiert. Bevor die Ferien- und Ur-
laubszeit vor der Tür steht, möchten wir 
Sie noch einmal zu unseren aktuellen Pro-
jekten auf dem Laufenden halten. 

Leider besteht diese Ausgabe aber nicht 
nur aus positiven Nachrichten, denn das 
Thema Heizkostensteigerung kommt nun 
auch bei unseren Mietern an. Während wir 
im vergangenen Jahr noch den utopisch 
gestiegenen Energiepreisen trotzen und 
unseren Mietern weiterhin einen stabilen 
Gaspreis bieten konnten, ändert sich das 
mit Ablauf des bestehenden Energiever-
sorgungsvertrages zum Ende des Jahres 
nun leider. Im Folgenden geben wir Ihnen 
Einblicke in die Preisentwicklung für Heiz-
gas aus unserer Sicht. 

Zudem werden aktuell in allen unseren Be-
standswohnungen nach und nach Rauch-
warnmelder installiert. Wir erklären Ihnen 
in dieser Ausgabe, warum wir das tun und 
was das für Sie als Mieter bedeutet.

Sehr erfreulich verlaufen die Sanierungs-
arbeiten auf unserer Großbaustelle in der 
Straße der Einheit 1 a - c. Hier geht die 
Veränderung mit großen Schritten voran 
und läuft bisher nach Plan. Was sich schon 
alles getan hat, erfahren Sie auf Seite 4.

Unser gesamtes Team wünscht Ihnen ei-
nen angenehmen Sommer und viel Vergnü-
gen beim Lesen unseres Mietermagazins.

Ihr
Marc Etzold
Geschäftsführer 
Oschatzer Wohnstätten GmbH
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Seit 2016 gibt es für neu- und umgebau-
te Immobilien die Pflicht zur Installation von 
Rauchwarnmeldern. Mittlerweile müssen alle 
Gebäude in Deutschland damit ausgestattet 
werden. Als letztes Bundesland gilt die Rauch-
warnmelderpflicht nun auch in Sachsen für alle 
Bestandsgebäude bzw. Altbauten.  

Eingeführt  wurde die Rauchwarnmelderpflicht 
in Deutschland 2003 in Rheinland-Pfalz, da-
mals nur für Neu- und Umbauten. Mecklen-
burg-Vorpommern machte 2010 den Anfang 
bei der Nachrüstung von Bestandsgebäuden. 
Außer Sachsen führten nach und nach alle 
anderen Bundesländer diese Pflicht ein. Bis-
her galt die Regelung in Sachsen nur für Neu-
bauten und bei bauaufsichtlich relevanten, 
wesentlichen Änderungen oder bei Nutzungs-
änderungen von Bestandsbauten. Im Juni 
2022 verabschiedete der Sächsische Landtag 
wichtige Anpassungen der Bauordnung, womit 
nun auch hier die Pflicht zur Ausstattung mit 
Rauchmeldern in Bestandsgebäuden gilt. Und 
das aus gutem Grund: Seitdem die Rauchmel-
derpflicht besteht, ist die Zahl der Brandtoten 
deutlich gesunken.  

 Wer muss Rauchmelder installieren?

Die Pflicht für die Installation der Rauchwarn-
melder liegt laut Sächsicher Bauordnung beim 
Eigentümer der Immobilie. Angebracht werden 
müssen die Melder in allen Aufenthaltsräu-
men, in denen bestimmungsgemäß Personen 
schlafen können, somit in allen Wohnräumen 
sowie in allen Fluren, die zu Rettungswegen 
ins Treppenhaus oder ins Freie führen. Für 
die Ausstattung aller Bestandsgebäude mit 
Rauchwarnmeldern gibt es eine Übergangs-
frist bis zum 31.12.2023.

 Wie erhalte ich einen Termin zur  
        Installation?

Die Oschatzer Wohnstätten GmbH hat sich 
dazu entschlossen, alle Wohnräume (ausge-
nommen von Küche und Badezimmer) so-
wie Flure, die zu diesen Räumen führen, mit 
Rauchwarnmeldern auszustatten. Die Anzahl 
der Geräte richtet sich individuell nach den ört-
lichen Gegebenheiten.

Als Mieter der Oschatzer Wohnstätten GmbH 
wird Ihnen ca. drei Wochen vor der Maßnahme 
schriftlich ein Termin zugesandt. Die Installati-
on der Rauchwarnmelder erfolgt durch die Wo-
west Sicherheitstechnik GmbH, welche über 
die ista SE beauftragt wurde. Bitte gewähren 
Sie den Monteuren des Unternehmens im ge-
nannten Zeitraum Zutritt zu Ihrer Wohnung. 

Sollten Sie den Termin nicht wahrnehmen 
können, melden Sie sich bitte umgehend bei 
uns. Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu 

wissen, dass bei der Vereinbarung eines Aus-
weichtermins Kosten entstehen. Die Installati-
on bleibt für Sie natürlich kostenfrei, allerdings 
berechnet der beauftragte Dienstleister bei 
einem abweichenden Termin Anfahrtskosten, 
die vom Mieter zu tragen sind.

 Wer ist für die Wartung und Sicherstellung  
      der Betriebsbereitschaft verantwortlich?

Für die regelmäßige Wartung der Geräte ist 
gemäß der Landesbauordnung in Sachsen 
zwar der Mieter beziehungsweise Bewohner 
verantwortlich, sofern der Eigentümer diese 
Pflicht nicht selbst übernimmt. Allerdings wird 
diese Regelung durch das Mietrecht und die 
allgemeine Verkehrssicherungspflicht über-
lagert. Wir als Vermieter beziehungsweise 
Eigentümer der Gebäude stellen sicher, dass 
eine regelmäßige Inspektion durchgeführt 
wird, sofern diese notwendig ist. 

Um den Serviceaufwand in den 
kommenden Jahren so gering wie 
möglich zu halten, werden Geräte 
der sogenannten Bauweise C des 
Wärmemessdienstleisters ista SE 
verbaut. Bei dieser Bauweise ist 
die Überwachung bzw. Wartung 
mittels Ferninspektion via Funk für 
die nächsten 10 Jahre zugelassen. 
Im Idealfall muss in dieser Zeit also 
kein Monteur in Ihre Räumlichkei-
ten, um die Geräte zu prüfen.

Auf welcher rechtlichen  
     Grundlage basiert der Einbau?

Grundlage für die Rauchwarnmel-
derpflicht ist die Sächsische Bau-
ordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 11. Mai 2016 
(SächsGVBl. S. 186), die zuletzt 
durch das Gesetz vom 1. Juni 2022 
(SächsGVBl. S. 366) geändert wor-
den ist.

 Wer trägt die Kosten?

Der Vermieter ist berechtigt, die Kaltmiete pro 
Jahr mit 8 % der Anschaffungskosten der Ge-
räte im Rahmen einer Modernisierungsumlage 
zu erhöhen. 

Die umlagefähigen Kosten betragen somit 
voraussichtlich 2,70 EUR pro Gerät im Jahr 
bzw. 0,23 EUR im Monat. Die zu erwartenden 
laufenden jährlichen Servicekosten betragen 
aktuell 3,87 EUR. Den tatsächlichen jährlichen 
Modernisierungs- und Servicebetrag teilen wir 
unseren Mietern nach Abschluss der Maßnah-
me detailliert schriftlich mit. 

Um die Kosten für unsere Mieter so gering wie 
möglich zu halten, haben wir auf eine umlage-
fähige Bedarfsermittlung verzichtet.

RAUCHMELDERPFLICHT IN SACHSEN

GUT ZU WISSEN

Nach der Installation der Rauchwarn-
melder erhalten Sie vom Servicetechni-
ker eine Montagequittung, welche von 
Ihnen unterzeichnet werden muss. 

Bitte kontrollieren Sie diese vor der Un-
terzeichnung genau und insbesondere 
darauf, dass die Anzahl der aufgeführ-
ten Rauchwarnmelder mit der Anzahl 
der tatsächlich installierten Geräte über-
einstimmt. 

BITTE BEACHTEN SIE:


QR-Code scannen und 
alle wichtigen Infos 
zum Thema Wohngeld 
erhalten.



In der Straße der Einheit 1 a - c hat sich in den 
vergangenen Wochen einiges getan. Am auf-
fälligsten ist das neue Pultdach, dem das bis-
her vorhandene Satteldach weichen musste. 
Grund für den Umbau ist die Konstruktion des 
geplanten Laubengangs, über den die neuen 
Mieter der ersten und zweiten Etage zukünftig 
ihre Wohnungen erreichen werden. Eingeweiht 
wurde der neue Dachstuhl Anfang Mai ganz tra-
ditionell bei einem kleinen Richtfest, zu dem der 
Aufsichtsrat der Oschatzer Wohnstätten GmbH 
sowie alle bisher am Sanierungsprojekt beteilig-
ten Firmen geladen waren.

Auch sehr markant sind die im Mai und Juni 
durchgeführten Betonsägearbeiten an der Fas-
sade. Auf der Südseite fällt die Veränderung 
besonders auf, da hier große Öffnungen für die 
neuen Balkontüren entstanden. Noch im Juli 
beginnen die Fensterbauer ihre Arbeit und set-
zen im gesamten Gebäude die entsprechenden 
Türen und Fenster ein. Sobald diese Arbeiten 

abgeschlossen werden, starten dann im August 
die Fassadenarbeiten mit der Dämmung und 
dem Verputzen des Gebäudes. 

Auf der Nordseite des Gebäudes, an der die 
Eingänge zu finden sind, entsteht in den kom-
menden Wochen ein Aufzugsschacht. Um die 
Last der Liftkonstruktion zu tragen, werden im 
Juli zunächst Mikropfähle errichtet. Mikropfähle 
sind Kleinbohrverpresspfähle mit einem Durch-
messer von weniger als 30 cm. Mikropfähle 
werden als Gründungs- und Verankerungsele-
mente in allen Bodenarten eingesetzt, wenn der 
Baugrund nicht ausreichend tragfähig ist. 

Parallel dazu starteten auch im Inneren des Ge-
bäudes erste Elektro- und Maurerarbeiten. 

Beispielsweise werden Mauern 
eingezogen, da aufgrund des 

neuen Aufzuges in einigen 
Wohnungen Wände 

versetzt werden 
müssen.

Unser Ziel 
bis zum 

E n d e 
d e s 

Jahres ist die Fertigstellung der Gebäudehülle 
mit neuen Fenstern, angebauten Balkonen, fer-
tiger Dämmung und frischem Putz. Im kommen-
den Jahr wird dann die gesamte Aufmerksam-
keit auf den Innenausbau gerichtet. Im Zuge 
dessen werden auf der Großbaustelle mehrere 
Gewerke parallel tätig sein. Installateure, Maler, 
Trockenbauer, Fliesen- und Fußbodenleger ar-
beiten dann Hand in Hand, um das Sanierungs-
projekt Ende 2024 fertigstellen zu können.

Das im Jahr 1969 errichtete Gebäude verfügt 
nach Abschluss der Sanierung über insgesamt 
18 Wohneinheiten mit zwei und drei Wohnräu-
men und Wohnflächen zwischen 52 und 64 m². 
Bei Interesse an einer der Wohnungen können 
Sie sich ganz unverbindlich als Interessent re-
gistrieren lassen. Sobald die Arbeiten so weit 
vorangeschritten sind, dass eine Besichtigung 
von Musterwohnungen möglich ist, erhalten Sie 
eine Einladung durch unsere Mitarbeiter.  
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Mitten im Herzen von Oschatz, am ansprechend 
gestalteten Neumarkt, ist ab sofort ein gesam-
tes Gebäude zur Nutzung als Gewerbeeinheit 
verfügbar. In der Seminarstraße 2, direkt gegen-
über des historischen Rathauses, befindet sich 
das zweistöckige Gebäude, das vielen Oschat-
zern als langjähriger Stammsitz der Oschatzer 
Allgemeine Zeitung bekannt sein dürfte. Auf 
insgesamt ca. 238 m² Grundfläche sind der 
Umsetzung Ihrer beruflichen Vorhaben kaum 
Grenzen gesetzt. In der unteren Etage könnte 

beispielsweise 
ein Präsenta-
tionsraum mit 
angrenzenden Be-
ratungsräumen ent-
stehen in denen Sie 

Ihre Kunden empfangen. In der oberen Etage 
finden Sie genug Platz für Büro- und Aufenthalts-
räume für Ihr gesamtes Team. 

Für dieses Objekt sprechen aber nicht nur die  ge-
stalterischen Möglichkeiten und die zentrale Lage. 
Rund um das Gebäude befinden sich zahlreiche 
Parkmöglichkeiten, die Ihre Kunden befristet für 
zwei Stunden kostenfrei nutzen können. Für Ihre 
Mitarbeiter stehen im Hof des Objektes Stellplätze 
zur Verfügung. Wir beraten Sie gern!

SEMINARSTR. 2
GROßE GEWERBEEINHEIT

Telefon: 03435 652-0
info@oschatz-wohnen.de
www.oschatz-wohnen.de 
 

Mietersprechzeiten:
Mo. und Fr.  10:00 - 12:00 Uhr 
Di.  und Mi.  geschlossen
Do.                 14:00 - 17:30 Uhr

Geschäftszeiten:
Mo. und Mi.  08:00 - 16:00 Uhr
Di.  und Do.  08:00 - 18:00 Uhr
Fr.                 08:00 - 13:00 Uhr

UNSERE MITARBEITER SIND GERN FÜR SIE DA!
Oschatzer Wohnstätten GmbH | Lutherstraße 17 | 04758 Oschatz

Auf diesen Ausblick über Oschatz können sich die neuen 
Mieter freuen. 


